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Einleitung

Einführung in das Thema

Die insolvenzrechtliche Fortführungsvereinbarung ist ein Produkt global 
eng vernetzter Lieferketten. Im Netz solcher Global Supply Chains kann es 
sich kaum ein Akteur leisten, ohne Rücksicht auf andere Teilnehmer zu 
agieren. Dieses engmaschige Liefernetz gestattet es den sogenannten Erst
ausrüstern oder engl.  Original  Equipment Manufacturer  (OEM),  aufgrund 
einer bis ins kleinste Detail optimierten Produktions- und Lieferkette die 
Kosten auf ein Minimum zu reduzieren. Die Kehrseite der Medaille ist ein 
außerordentliches Kostenrisiko, falls die Lieferkette reißt, nicht innerhalb 
von kürzester Zeit reparabel ist und die eigene Produktion pausiert werden 
muss.

Hierfür bedarf es nicht unbedingt einer Krise im Ausmaß der COVID-19 
Pandemie, welche Anfang 2020 die gesamte Weltwirtschaft kurzzeitig zum 
Erliegen brachte.1 Wie Paulus bereits 2015 schrieb, können faktische Hin
dernisse wie ein havariertes Tankmotorschiff auf dem Rhein Grund für die 
Unterbrechung einer Lieferkette sein.2 Aber auch rechtliche Hindernisse – 
wie die Insolvenz eines hochspezialisierten Zulieferers – können die Liefer
kette unterbrechen, sollte der gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter die 
weitere Belieferung mit Teilen verweigern, die für die Produktion unver
zichtbar sind.

Übernimmt der Verwalter bei dem insolventen Zulieferer die Geschäfte, 
hat er die Zügel in der Hand. Und so beschreibt der von Herwegh geschriebe
ne Satz „alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will“3 die Situation sehr 
passend. Wollte Herwegh den Arbeitern verdeutlichen, welche zentrale Rolle 
sie im Produktionsprozess spielen, ist sich der Insolvenzverwalter hingegen 
seiner Rolle und Bedeutung für die Lieferkette durchaus bewusst.

Denn der Abschluss einer Fortführungsvereinbarung bietet den Beteilig
ten die Möglichkeit, die Unterbrechung der Lieferkette zu vermeiden, bis 

A.

1 Siehe zu den unmittelbaren Reaktionen des Gesetzgebers auf die Krise Paulus/
Undritz/Schulte-Kaubrügger, ZIP 2020, 699 (699).

2 Paulus, ZInsO 2015, 2160 (2161).
3 „Bundeslied für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein“, 10. Strophe, Text des zu

grundeliegenden Gedichts: Georg Herwegh (1863).
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eine andere Lösung gefunden ist. Dass die Parteien überhaupt bereit sind, 
Verhandlungen über die Vereinbarung aufzunehmen zeigt, dass die Macht
verhältnisse sich im Vergleich zum Zeitpunkt, als der ursprüngliche Rah
menvertrag zwischen Zulieferer und OEM geschlossen wurde, grundlegend 
geändert haben.

Die Arbeit untersucht die Notwendigkeit und die Anforderungen einer 
solchen Fortführungsvereinbarung und wird zeigen, dass trotz harter Ver
handlungen der Abschluss für alle Beteiligten einen Gewinn darstellen kann.

Darstellung am Fall

Ein Tier-14 Zuliefererunternehmen (Zulieferer) beliefert seit einigen Jahren 
einen Erstausrüster. Ursprünglich produzierte der Zulieferer noch für diver
se Automobilhersteller. Später entschied das Management, den Geschäfts
kontakt zu lediglich diesem OEM zu intensivieren und andere Aufträge 
größtenteils auslaufen zu lassen. Zwar werden vereinzelt kleinere Kunden 
beliefert, der Hauptumsatz des Zulieferers wird nunmehr jedoch durch den 
geschäftlichen Kontakt mit dem OEM aus der Automobilbranche generiert.5

Dabei haben sich die Parteien im Zuge von Neuverhandlungen zunächst 
auf ein gemeinsames Forschungs-  und Entwicklungsprojekt geeinigt,  an 
welches sich der Abschluss eines Rahmenvertrages anschloss.6 Während der 
Verhandlung dieses Vertrages lag der Schwerpunkt auf dem Stückpreis der 
Produkte. Aufgrund der hohen Abnahmemenge durch den OEM war der 
verhandelte  Stückpreis  trotz  niedriger  Gewinnmarge  für  den Zulieferer 
zunächst profitabel.7 Dabei konnte der Zulieferer durch seine hohe fachliche 
Kompetenz überzeugen: Weltweit gibt es kein anderes Unternehmen, wel
ches zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses über die technische Expertise 

B.

4 Engl. „tier“: Ebene oder Rang; bei den Tier-1 Lieferanten handelt es sich um soge
nannte Systemintegratoren, die wiederum selbst nur eine eingeschränkte Ferti
gungstiefe haben. Sie beziehen ihre Produkte von Komponentenherstellern, die je 
nach Tiefe des Fertigungslevels mit Tier-2 bis Tier-n bezeichnet werden, vgl. Proske, 
in: Thierhoff/Müller, Unternehmenssanierung, 2016, S. 735 ff.

5 Die meisten Zulieferer stellen ein einziges Produkt her bzw. sind in einem einzi
gen Geschäftszweig tätig, vgl. Oliver Wyman, FAST 2030, 2018, S. 25.

6 Siehe hierzu S. 84.
7 Häufig hat der OEM aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung die Möglich

keit, den Zulieferer vor die Wahl zu stellen: Entweder man einigt sich zu den 
durch den OEM vorgegebenen Konditionen, oder es wird kein Vertrag geschlos
sen.
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verfügt, um das Produkt kurzfristig fertigen zu können. Dies liegt zum einen 
daran, dass es sich um ein hochspezielles Produkt handelt. Zum anderen sind 
die Anforderungen an die Qualität und deren Überwachung sehr hoch, die 
durch den Zulieferer sichergestellt werden müssen. Durch im Rahmenver
trag vereinbarte umfassende Reporting-Pflichten versucht der OEM zudem, 
sich gegen Risiken wie  abnehmende Qualität  oder  Lieferverzögerungen 
abzusichern. Im Zuge dessen wird ebenfalls vereinbart, dass die Werke des 
Zulieferers  seitens  des  OEM  durch  regelmäßige  Begehungen  überprüft 
werden sollen. Als Logistik- und Produktionskonzept wählen die Parteien 
die sogenannte Just in Sequence-Belieferung8.  Dies verringert die Lager-
kosten auf Seiten des OEM.

Aufgrund gestiegener Material- und Personalkosten9 gerät der Zulieferer 
nach einiger Zeit in wirtschaftliche Schieflage. Eine gewisse Zeit gelingt 
es dem Unternehmen, weiter am Markt zu bestehen, indem es bestehen
de finanzielle Reserven aufbraucht. Da die Kosten aber weiterhin höher 
als ursprünglich kalkuliert sind und über längere Zeit kein defizitärer Ge
schäftsbetrieb aufrechterhalten werden kann, ist die Geschäftsleitung des 
Zulieferers gezwungen, bei dem zuständigen Amtsgericht als Insolvenzge
richt Insolvenz anzumelden.

Das Gericht bestellt im Eröffnungsverfahren einen vorläufigen Insol
venzverwalter und bestimmt, dass Verfügungen des Schuldners über Ge
genstände seines Vermögens nur noch mit dessen Zustimmung wirksam 
sind. Der vorläufige Insolvenzverwalter prüft die bestehenden Verträge10 

und stellt fest,11 dass die Aufrechterhaltung der Produktion zu den beste

8 Eine detailliertere Beschreibung der Produktionssysteme Just in Time und Just in 
Sequence erfolgt auf S. 61.

9 Diese Gründe einer Krise sind exemplarisch gewählt. So kann eine wirtschaftli
che Krise völlig unverschuldet durch die Insolvenz eines Zulieferers in der Liefer
kette verursacht werden. Aber auch ein Missmanagement des eigenen Betriebs ist 
durchaus üblich – die Gründe für die wirtschaftliche Krise, seien sie selbst- oder 
fremdverschuldet, sind mannigfaltig.

10 Dem Insolvenzverwalter wird in aller Regel eine Einarbeitungszeit zugebilligt, 
deren Dauer sich nach Art und Umfang des jeweiligen Insolvenzverfahrens rich
tet; vgl. BGH, Urt. v. 26.06.2014 – IX ZR 162/13, NZI 2014, 757 (758).

11 Wie schnell sich der vorläufige Insolvenzverwalter einarbeiten kann, ist abhängig 
von der Komplexität des Unternehmens und wie hoch die Bereitschaft des Unter
nehmens und der Belegschaft ist, mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter zusam
menzuarbeiten. Auch die Bücher sind häufig nicht ordnungsgemäß geführt. Zu 
berücksichtigen ist ebenfalls, dass abgesehen von den Problemen, die sich unmit
telbar aus der Insolvenz des Unternehmens ergeben, der Verwalter ein fremdes 
Unternehmen aus einem ihm möglicherweise weniger vertrauten Geschäftszweig 
übernimmt. Vgl. Gehrlein, NZG 2020, 801 (806; 809).
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